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Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 

Die Vermeidungs- und Minderungsmaßnamen dienen der Durchsetzung von Zugriffs-
verboten gemäß § 44 BNatSchG. 

VASB1: Ökologische Baubegleitung 

Zur Kontrolle der Umsetzung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen sind in der Zeit 
vom 01.März bis zum 30.September eines Jahres die Bauarbeiten im Freiraum durch 
eine fachkundige Person zu begleiten. 

VASBB1:  Bauzeitenregelung Brutvögel 

Das Baufeld muss außerhalb der Brutzeit, also zwischen dem 1.Oktober und Monats-
ende Februar beräumt werden, um Tierverluste durch Zerstörung besetzter Nester 
infolge von Baufeld-Beräumungen zu vermeiden, Die Baufeldberäumung umfasst im 
Wesentlichen Fäll- und Rodungsarbeiten von Bäumen und Sträuchern. Ausgenom-
men hiervon sind Tätigkeiten im Geltungsbereich des LWaldG. 

VASBF1: Baumfällung außerhalb der Sommeraktivität von Fledermäusen 

In der Aktivitätszeit von Mitte März bis Ende November ist die Fällung von Bäumen 
mit einer artenschutzrechtlichen Relevanz (Bäume mit Baumhöhlen und -spalten) zu 
unterlassen. Ausnahmsweise ist eine Fällung zulässig, wenn unmittelbar vor Fällung 
eine artenschutzrechtliche Baumkontrolle durchgeführt wird und diese Kontrolle keine 
Hinweise auf Fledermäuse ergibt. 

VASBF2: Baumkontrolle vor Fällung 

Die Baumkontrolle vor beabsichtigter Fällung von Habitatbäumen ist Aufgabe der 
Ökologischen Baubegleitung. Im Falle einer festgestellten Besiedlung sind weitere 
Maßnahmen in Abstimmung mit der uNB abzustimmen. 

VASBF3: Minderung der Auswirkung von Licht im Freiraum 

Bei Planung und Bau von Freianlagen sind die Beleuchtungseinschränkungen ge-
mäß Lichtleitlinie zu beachten. Es gelten folgende Grundsätze: 

 Ein direktes Anstrahlen von Fassaden und Grünstrukturen sowie von Gewäs-
sern und Uferrandbereichen ist zu unterlassen. 

 Es sind Lampen mit einem Spektrum ab 500 nm zu verwenden. 
 Licht im Freiraum ist sparsam einzusetzen, soweit Vorschriften zur Verkehrssi-

cherung dem nicht entgegenstehen. 
 Die Dauer der Beleuchtung soll an die menschliche Aktivitätszeit im öffentli-

chen Raum angepasst werden (Teilnachtbeleuchtung, Dimmung). 
 Lichtkegel sind durch abgeschirmte Leuchten mit geschlossenem Gehäuse 

klein zu halten und auf den Boden auszurichten. 
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CEF – Maßnahmen 

Die CEF-Maßnahmen (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen) dienen der Sicherung 
der ökologisch-funktionalen Kontinuität. Daher sind Nist- und Brutkästen als Ersatz 
für verlorene Habitate unmittelbar im Anschluss an eine Beeinträchtigung wie z.B. 
eine Baumfällung, spätestens aber vor Beginn der neuen Brutsaison von Vögeln 
(01.März) oder der neuen Sommeraktivitätszeit von Fledermäusen (ab Mitte April) an 
ihren Standorten im B-Pan-Gebiet oder angrenzenden Bereichen anzubringen. 

 

ACEFB1: Schaffung von Ersatzniststätten an Bäumen (Nistkästen) 

Folgend Nistkästen sind unter Einweisung einer fachkundigen Person im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans anzubringen: 

 

 

ACEFF1: Schaffung von Ersatznistkästen an Bäumen (Fledermauskästen) 

Folgend Nistkästen sind unter Einweisung einer fachkundigen Person im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans anzubringen: 
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Die Ersatzkästen nach ACEFB1 und ACEFF1 sind in den in Abb.2 schraffierten Berei-
chen anzubringen: 

 

Abb.2 Maßnahmenflächen zur Anbringung der Nistkästen. 
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FCS – Maßnahmen 

Zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands von Populationen sind folgende 
Maßnahmen durchzuführen: 

 

AFCSA1: Schaffung von Ersatzlebensräumen (Waldrandgestaltung) 
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Es sind folgende Maßnahmenflächen zur Schaffung von Ersatzlebensräumen zugeordnet: 

 In Kloster Zinna und Neuhof 

 

 

 In Caminchen 

 

 

 In Prieros 

 

 

Insgesamt umfassen die Flächen für die Anlage und Entwicklung von Waldrändern 4.3 ha. 

 

AFCSA2: Schaffung von Ersatzlebensräumen für Brutvögel (Erstaufforstung) 

Vereinbart ist die erstmalige Aufforstung von 30,7 ha Wald in den Gemarkungen Kloster 
Zinna, Neuhof und Caminchen. 
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Abb.3 Waldrandentwicklung in Kloster Zinna und Neuhof 
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Abb.4 Waldrandentwicklung in Caminchen 
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Abb.4 Waldrandentwicklung in Prieros (orange markiert) 

 

Mit den Vermeidungsmaßnahmen sowie mit der Entwicklung von Waldrändern sowie der 
Erstaufforstung von Ackerflächen wird der Verlust von Lebensräumen vollständig und über 
das notwendige Maß hinaus kompensiert. 

 


